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Prüfungssatzung für den Zugang von Berufstätigen ohne Fachhochschulzu-
gangsberechtigung an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei 
und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Zugangsprüfungssat-
zung - FHöVPR M-V)  

Vom 17. August 2006 

Aufgrund des § 107 Abs. 2 in Verbindung mit § 17 Abs. 2 und in analoger Anwendung des § 19 Abs. 3 
des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz – 
LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. Februar 2006 
(GVOBl. M-V S. 30) sowie nach § 12 Abs. 3 Nr. 2 der Landesverordnung über die Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Verwaltungs-
fachhochschullandesverordnung – FHöVPRLVO M-V) vom 26. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 497), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 09. Januar 2006 (GVOBl. M-V S. 15) hat der Senat der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit Geneh-
migung des Innenministeriums die folgende Satzung für den Zugang zum Studium von Berufstätigen 
ohne Fachhochschulzugangsberechtigung an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und 
Rechtspflege des Landes Mecklenburg- Vorpommern erlassen: 

 
Inhaltsübersicht 

 
 

Teil 1 Allgemeines  
 
§ 1 Ziel und Zweck der Zugangsprüfung 
§ 2 Zulassungsvoraussetzungen 
§ 3 Prüfungstermine 
§ 4 Prüfungsausschuss 
§ 5 Aufgaben des Prüfungsausschusses 
 
Teil 2 Zulassungsverfahren 
 
§ 6 Zulassungsverfahren 
§ 7 Berufsausbildung und Berufstätigkeit 
§ 8 Zulassungsbescheid  
 
Teil 3 Prüfungsverfahren 
 
§ 9 Prüfungsanforderungen 
§ 10 Prüfungsleistungen 
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§ 13 Bewertung der Prüfungsleistungen 
§ 14 Versäumnis, Rücktritt 
§ 15 Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 16 Wiederholung der Zugangsprüfung  
 
Teil 4 Schlussbestimmungen 
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Personenbezeichnungen gelten jeweils in 
weiblicher und männlicher Form. 

 
Teil 1 

Allgemeines 
 

§ 1 
Ziel und Zweck der Zugangsprüfung 

(1) Berufstätige, die keine Fachhochschul-
zugangsberechtigung nach § 6 Abs. 1 
FHöVPRLVO M-V besitzen, können eine 
Zugangsprüfung ablegen, durch die die für 
den gewählten Studiengang erforderliche 
Vorbildung und Eignung festgestellt wird.  

(2) Die bestandene Zugangsprüfung be-
rechtigt zum Studium an der Fachhochschu-
le für öffentliche Verwaltung, Polizei und 
Rechtspflege in dem im Zeugnis (§ 17) aus-
gewiesenen Studiengang.  

(3) Die mit der Zugangsprüfung erworbene 
Zugangsberechtigung gilt unbefristet.  

(4) Mit dem Bestehen der Zugangsprüfung 
wird kein Anspruch auf einen Studienplatz 
erworben.  

§ 2 
Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zur Prüfung kann zugelassen werden, 
wer eine mindestens fünfjährige berufliche 
Tätigkeit oder eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung und eine mindestens dreijäh-
rige berufliche Tätigkeit nachweist. Ausbil-
dung und Tätigkeit müssen in einem Berufs-
feld erfolgt sein, welches einen unmittelba-
ren Sachzusammenhang zum angestrebten 



3 

Studiengang aufweist. Zeiten der Kinderer-
ziehung können auf die berufliche Tätigkeit 
bis zu zwei Jahren angerechnet werden.  

(2) An der Zugangsprüfung kann nicht teil-
nehmen, wer 
 
1. für den angestrebten Studiengang eine 
entsprechende Prüfung in der Bundes-
republik Deutschland endgültig nicht be-
standen hat; 
 
2. für den angestrebten Studiengang bereits 
die Zulassung zu einer entsprechenden 
Prüfung in der Bundesrepublik Deutschland 
beantragt hat oder 
 
3. eine dementsprechende Prüfung bereits 
erfolgreich absolviert hat.  

 
§ 3 

Prüfungstermine 

Die Zugangsprüfungen finden einmal im 
Jahr statt. Die Prüfungstermine sind den 
Bewerbern mindestens drei Wochen vor der 
Prüfung bekannt zu geben.  

§ 4 
Prüfungsausschuss 

(1) Die Fachhochschule bildet für jeden 
Studiengang einen Prüfungsausschuss. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören min-
destens drei Mitglieder an, von denen zwei 
in diesem Studiengang lehrende Fachhoch-
schullehrer nach § 19 FHöVPRLVO M-V, 
vorzugsweise Professoren nach § 18 
FHöVPRLVO M-V sein müssen. Das dritte 
Mitglied wird aus der Praxis bestellt. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
werden auf Vorschlag des jeweiligen Fach-
bereichsrates, dem der Studiengang über-
wiegend zuzuordnen ist, für zwei Jahre vom 
Direktor bestellt. Eine Wiederbestellung ist 
zulässig.  

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
wählen aus ihrer Mitte einen Lehrenden 
nach § 18 oder § 19 FHöVPRLVO M-V zum 
Vorsitzenden. 

(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfä-
hig, wenn die Mehrheit der stimmberechtig-

ten Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse 
werden mit der Mehrheit der Stimmen ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stim-
me des Vorsitzenden den Ausschlag.  

(6) Der Prüfungsausschuss kann weitere 
Mitglieder der Fachhochschule mit beraten-
der Stimme hinzuziehen.  

§ 5 
Aufgaben des Prüfungsausschusses 

(1) Die Verantwortung für die Organisation 
und Durchführung der Zugangsprüfungen 
und für Ort, Zeit und Inhalt der Prüfungen 
trägt der Prüfungsausschuss. 

(2) Der Prüfungsausschuss bewertet die 
Prüfungsleistungen, setzt die Gesamtnote 
fest und stellt das Zeugnis über die erwor-
bene Studienberechtigung aus. 

(3) Der Vorsitzende führt die laufenden Ge-
schäfte des Prüfungsausschusses, unter-
stützt durch die Geschäftsstelle der Prü-
fungsämter der Fachhochschule.  

Teil 2 
Zulassungsverfahren 

  
§ 6 

Zulassungsverfahren 

(1) Über die Zulassung zur Zugangsprüfung 
entscheidet der jeweils zuständige Prü-
fungsausschuss.  

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Zugangs-
prüfung ist schriftlich durch die Bewerber 
bei der Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung, Polizei und Rechtspflege des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern zu stellen. In 
dem Antrag ist anzugeben, welcher Stu-
diengang gewählt werden soll.  

(3) Dem Antrag nach Muster der Anlage 1 
sind beizufügen: 
 
1. die Zustimmung zur Einsichtnahme in die 
Personalakte, sofern der Antragsteller An-
gehöriger des öffentlichen Dienstes ist; 
 
2. eine ausführliche Darstellung des bishe-
rigen Bildungsganges unter besonderer 
Berücksichtigung der schulischen und be-
ruflichen Ausbildung; 
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3. amtlich beglaubigte Kopien der Abgangs- 
und Abschlusszeugnisse der besuchten 
allgemein- und berufsbildenden Schulen 
sowie der Zeugnisse über die Berufsausbil-
dung und gegebenenfalls Nachweise über 
einschlägige berufliche Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen; 
 
4. ein vollständiger Nachweis über Art, 
Dauer und Ort der Berufstätigkeit, gegebe-
nenfalls Erziehungszeiten; 
 
5. die Erklärung, eine entsprechende Prü-
fung für den angestrebten Studiengang in 
der Bundesrepublik Deutschland noch nicht 
endgültig nicht bestanden zu haben bzw. 
nicht bereits erfolgreich abgelegt zu haben 
und nicht bereits eine Zulassung zu einer 
entsprechenden Prüfung für den angestreb-
ten Studiengang in der Bundesrepublik 
Deutschland beantragt zu haben. 
 
Sofern die Unterlagen nach Nr. 2 bis 5 Ge-
genstand einer Personalakte nach Nr. 1 
sind, kann auf den Inhalt der Personalakte 
verwiesen werden. 

(4) Die jährlich festgelegte Frist für die Zu-
lassungsanträge wird nur eingehalten, wenn 
alle erforderlichen Unterlagen vollständig 
eingereicht sind. Die Prüfungsausschüsse 
können unterschiedliche Fristen festlegen.  

(5) Der Antrag auf Zulassung zur Zugangs-
prüfung ist abzulehnen, wenn 

1. die Zulassungsvoraussetzungen gemäß 
§ 2 nicht vorliegen, 

2. der Bewerber nicht die gemäß § 6 Abs. 3 
erforderlichen Unterlagen erbringt und seine 
Unterlagen trotz Aufforderung nicht voll-
ständig oder der Bewerber den Antrag und 
die vollständigen Unterlagen nicht gemäß 
der nach § 6 Absatz 4 vorgeschriebenen 
Frist abgibt. 

§ 7 
Berufsausbildung und Berufstätigkeit 

(1) Eine abgeschlossene Berufsausbildung 
gemäß § 2 Abs. 1 wird nachgewiesen durch 

1. das Zeugnis einer abgeschlossenen Be-
rufsausbildung in einem nach dem Berufs-
bildungsgesetz vom 23. März 2005 (BGBl. I 

S. 931) oder der Handwerksordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. 
September 1998 (BGBl. I S. 3074), in der 
Bundesrepublik Deutschland anerkannten 
oder als gleichwertig geregelten Ausbil-
dungsberuf; 

2. das Zeugnis einer abgeschlossenen ent-
sprechenden Ausbildung in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis; 

3. das Zeugnis einer durch eine staatliche 
Prüfung abgeschlossenen Berufsausbil-
dung.  

(2) Die berufliche Tätigkeit ist in geeigneter 
Weise glaubhaft nachzuweisen. Eine Teil-
zeittätigkeit entspricht der dreijährigen Voll-
zeittätigkeit, wenn sie deren zeitlichen Ge-
samtumfang mindestens zur Hälfte über-
steigt.  

§ 8 
Zulassungsbescheid 

(1) Über die Zulassungsentscheidung des 
Prüfungsausschusses erteilt die Fachhoch-
schule dem Bewerber einen schriftlichen 
Bescheid.  

(2) Wird der Studienbewerber zur Zugangs-
prüfung zugelassen, ist in dem Bescheid 
der Studiengang anzugeben, für den die 
Zulassung zur Zugangsprüfung gilt.  

(3) Ein ablehnender Bescheid ist zu be-
gründen und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen.  

Teil 3 
Prüfungsverfahren 

 
§ 9 

Prüfungsanforderungen 

(1) Die Zugangsprüfung soll feststellen, ob 
der Bewerber die Fähigkeit besitzt, den an-
gestrebten Studiengang erfolgreich absol-
vieren zu können.  

(2) Von dem Bewerber sind insbesondere 
zu fordern: 

1. Denk- und Urteilsfähigkeit, 
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2. Verständnis für wissenschaftliche Frage-
stellungen, 

3. die Fähigkeit, Gedanken mündlich und 
schriftlich in verständlicher Weise darzule-
gen, 

4. die für ein erfolgreiches Studium erforder-
liche Beherrschung der deutschen Sprache 
in Wort und Schrift.  

§ 10 
Prüfungsleistungen 

Die Zugangsprüfung besteht aus einem 
schriftlichen und einem mündlichen Teil. Sie 
umfasst die wesentlichen allgemeinen und 
fachlichen Grundlagen, die für das Studium 
des gewählten Studienganges erforderlich 
sind. Dabei sind beruflich erworbene Kennt-
nisse und Erfahrungen besonders zu be-
rücksichtigen.  

§ 11 
Schriftliche Prüfung 

(1) Die schriftliche Prüfung besteht aus 

1. einer Aufsichtsarbeit aus den fachlichen 
Grundlagen des gewählten Studienganges; 

2. einer Aufsichtsarbeit, in der der Bewerber 
ein Thema aus dem öffentlichen Leben, 
zum Beispiel aus Politik, Kultur, Zeitge-
schichte, Soziologie, Wirtschaft, Technik 
und Umwelt, zu bearbeiten hat, wobei min-
destens zwei Themen zur Auswahl stehen.  

(2) Die Bearbeitungszeit einer Aufsichtsar-
beit beträgt vier Zeitstunden.  

(3) Die Aufsichtsarbeiten werden von zwei 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses un-
abhängig voneinander bewertet. 

§ 12 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf 
die fachlichen Grundlagen des gewählten 
Studienganges.  

(2) Der Prüfungsausschuss bestimmt, ob 
die mündliche Prüfung als Einzel- oder als 
Gruppenprüfung mit höchstens drei Bewer-
bern durchgeführt wird. Für jeden Bewerber 

ist eine Prüfungsdauer von mindestens 30 
Minuten und höchstens 45 Minuten vorzu-
sehen.  

(3) Zur mündlichen Prüfung wird der Be-
werber nur zugelassen, wenn er beide Auf-
sichtsarbeiten bestanden hat. Die Ladung 
zur mündlichen Prüfung soll spätestens vier 
Wochen nach der Durchführung der letzten 
Aufsichtsarbeit erfolgen.  

(4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses leitet die mündliche Prüfung. Er kann 
die Führung des Prüfungsgesprächs einem 
anderen Mitglied des Prüfungsausschusses 
übertragen. Alle Mitglieder sind berechtigt, 
Fragen zu stellen.  

(5) Die Namen der Prüfer und die Ergebnis-
se der Prüfung sind in einem Protokoll fest-
zuhalten. Das Ergebnis der mündlichen 
Prüfung wird dem Bewerber im Anschluss 
an die mündliche Prüfung bekannt gegeben.  

§ 13 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Die Punktzahl (Note) der Prüfungsleis-
tungen errechnet sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewertungen der 
Prüfer. Für die Einzelbewertungen der Prü-
fungsleistungen sind folgende Noten zu 
verwenden: 

15 bis 14 Punkte = sehr gut (Note 1) 
- eine Leistung, die den Anforderungen im 
besonderen Maße entspricht 
 
13 bis 11 Punkte = gut (Note 2) 
- eine Leistung, die den Anforderungen voll 
entspricht 
 
10 bis 8 Punkte = befriedigend (Note 3) 
- eine Leistung, die im Allgemeinen den 
Anforderungen entspricht 
 
7 bis 5 Punkte = ausreichend (Note 4) 
- eine Leistung die zwar Mängel aufweist, 
aber im Ganzen den Anforderungen noch 
entspricht 
 
4 bis 2 Punkte = mangelhaft (Note 5) 
- eine Leistung, die den Anforderungen 
nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, 
dass die notwendigen Grundkenntnisse 
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vorhanden sind und die Mängel in absehba-
rer Zeit behoben werden können 
 
1 bis 0 Punkte = ungenügend (Note 6) 
- eine Leistung, die den Anforderungen 
nicht entspricht und bei der die Grund-
kenntnisse so lückenhaft sind, dass die 
Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben 
werden können 
 
Durchschnitts- und Gesamtpunktzahlen sind 
jeweils auf zwei Dezimalstellen zu berech-
nen; die dritte Dezimalstelle bleibt unbe-
rücksichtigt. Der Notenwert ist wie folgt ab-
zugrenzen: 
 
14 bis 15 = sehr gut 
 
11 bis 13,99 = gut 
 
8 bis 10,99 = befriedigend 
 
5 bis 7,99 = ausreichend 
 
2 bis 4,99 = mangelhaft 
 
0 bis 1,99 = ungenügend 
 
(2) Die Gesamtnote der Zugangsprüfung 
errechnet sich aus dem Durchschnitt der 
Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. 
Dabei gehen die Prüfungsleistungen mit 
den gleichen prozentualen Anteilen in die 
Gesamtnote ein.  
 
(3) Die Zugangsprüfung ist bestanden, 
wenn die Aufsichtsarbeiten und die mündli-
che Prüfung jeweils mindestens mit der No-
te „ausreichend“ (5,00 Punkte) bewertet 
worden sind.  
 
(4) Der Bewerber erhält über das Ergebnis 
der Zugangsprüfung unverzüglich einen 
schriftlichen Bescheid. Der Bescheid über 
eine nicht bestandene Zugangsprüfung ist 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen.  
 

§ 14 
Versäumnis, Rücktritt 

  
(1) Eine Prüfungsleistung wird mit "ungenü-
gend" (0 Punkte) bewertet, wenn der Be-
werber ohne triftigen Grund von der Prüfung 
zurücktritt oder die schriftlichen Prüfungs-
leistungen nicht innerhalb der festgesetzten 
Zeit erbringt. In diesen Fällen gilt die ge-

samte Zugangsprüfung als „nicht bestan-
den“.  
 
(2) Hat der Bewerber das Versäumnis oder 
den Rücktritt nicht zu vertreten, gilt die ge-
samte Prüfung als nicht abgelegt. Die Ent-
schuldigungsgründe sind dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu ma-
chen. Beruft sich der Bewerber darauf, 
krank gewesen zu sein, ist ein ärztliches 
Attest beizufügen. Erkennt der Vorsitzende 
die Gründe an, so teilt er dies dem Bewer-
ber schriftlich mit und legt einen neuen 
Termin fest.  
 

§ 15 
Täuschung, Ordnungsverstoß 

  
(1) Versucht der Bewerber das Ergebnis 
einer Prüfung durch Täuschung, insbeson-
dere unter Benutzung nicht zugelassener 
Hilfsmittel, zu beeinflussen, so gilt die 
betreffende Prüfung und damit die gesamte 
Zugangsprüfung als „nicht bestanden“.  
 
(2) Ein Bewerber, der den ordnungsgemä-
ßen Ablauf der Prüfung stört, kann je nach 
Schwere der Störung von der Fortsetzung 
der Prüfung ausgeschlossen werden. In 
diesem Fall findet Absatz 1 entsprechende 
Anwendung. Die Gründe für den Aus-
schluss sind aktenkundig zu machen.  
 
(3) Wird bei der Beurteilung einer Aufsichts-
arbeit nachträglich eine Täuschung festge-
stellt, so gilt Absatz 1 entsprechend.  
 
(4) Hat der Bewerber über das Vorliegen 
von Zulassungsvoraussetzungen (§ 2) ge-
täuscht, wird die Zugangsprüfung abgebro-
chen oder die erteilte Bescheinigung über 
die zunächst bestandene Zugangsprüfung 
(§ 17 Abs. 1) zurückgenommen.  
 
(5) Über die in den Absätzen 3 und 4 gere-
gelten Fälle entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. Wird die Zugangsprüfung als nicht 
bestanden erklärt oder die Zulassung zur 
Zugangsprüfung zurückgenommen, erlö-
schen die Rechte aus einer Zulassung zum 
Studium und einer Immatrikulation. Die Be-
scheinigung über die bestandene Zugangs-
prüfung (§ 17) ist einzuziehen.  
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(6) Dem Bewerber ist vor einer Entschei-
dung gemäß Absatz 5 Gelegenheit zur Äu-
ßerung zu geben. 
  

§ 16 
Wiederholung der Zugangsprüfung 

 
(1) Hat ein Bewerber die Zugangsprüfung 
nicht bestanden, kann diese im nächsten 
Prüfungsdurchgang wiederholt werden.  
 
(2) Die gesamte Zugangsprüfung ist zu wie-
derholen. Bestandene Prüfungsleistungen 
aus einer insgesamt nicht bestandenen Zu-
gangsprüfung können nicht auf die Wieder-
holungsprüfung angerechnet werden.  
 
(3) Eine nicht bestandene Zugangsprüfung 
kann einmal wiederholt werden. Der Stu-
dienbewerber kann für die Wiederholung die 
Zugangsprüfung zu einem anderen Stu-
diengang wählen, wenn er die Zulassungs-
voraussetzungen gemäß § 2 für diesen 
Studiengang erfüllt. In diesem Fall ist eine 
Wiederholung der Zugangsprüfung zu dem 
neu gewählten Studiengang nicht zulässig.  
 

Teil 4 
Schlussbestimmungen 

  
§ 17 

Zeugnis 
 
Über die bestandene Zugangsprüfung wird 
ein Zeugnis nach Muster der Anlage 2 aus-
gestellt, das vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu unterzeichnen und 
mit dem Siegel der Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung, Polizei und Rechts-
pflege des Landes Mecklenburg-
Vorpommern zu versehen ist.  
 

§ 18 
Einsichtnahme in die Prüfungsakte 

 
Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 
wird dem Bewerber auf Antrag Einsicht in 
die Prüfungsakte gewährt. Er kann die Ein-
sichtnahme innerhalb eines Monats, nach-
dem ihm das Ergebnis der Zugangsprüfung 
durch den Prüfungsausschuss bekannt ge-
geben worden ist, beim Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses beantragen. Der Vor-
sitzende bestimmt Ort und Zeit der Ein-
sichtnahme.  
 
 

§ 19 
Widerspruch 

 
(1) Über Widersprüche gegen belastende 
Verwaltungsakte, die im Zulassungsverfah-
ren ergangen sind, entscheidet der Direktor 
der Fachhochschule.  
 
(2) Über Widersprüche gegen andere belas-
tende Verwaltungsakte entscheidet der zu-
ständige Prüfungsausschuss.  
 

§ 20 
Inkrafttreten 

 
Die vorliegende Satzung tritt am Tage ihrer 
fachhochschulöffentlichen Bekanntgabe in 
Kraft.  
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des 
Senats der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege vom 
01. Juni 2006 und nach Genehmigung des 
Innenministeriums gemäß § 24 
FHöVPRLVO M-V Az: II-140-.0360.50.1 
vom 03. August 2006. 
 
 
Güstrow, 17. August 2006 
 
 
 
 
Der Direktor 
Prof. Dr. Bodo Wiegand-Hoffmeister 
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Anlage 1 
 

Antrag auf Zulassung zu einer  Zugangsprüfung 
 
An die  
Fachhochschule für öffentliche Ver-    
waltung, Polizei und Rechtspflege  
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
Goldberger-Str. 12-13 
 
18273 Güstrow 
 
 
 
Unter Bezugnahme auf § 6 der Prüfungssatzung für den Zugang von Berufstätigen oh-
ne Fachhochschulzugangsberechtigung an der Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Zugangsprü-
fungssatzung - FHöVPR M-V) vom ……  beantrage ich die Zulassung zur Zugangsprü-
fung  
 
für den Studiengang: ________________________________________________ 
 
im Studienjahr:  __________________ 
 
 
Angaben zur Person: 
 
____________________________   _____________________   __________________ 
Name (Geburtsname)   Vorname(n)  Dienstbezeichnung 
 
____________   _____________________   ________________   ________________ 
Geburtsdatum Geburtsort   Staatsangehörigkeit  Geschlecht (w/m) 
 
 
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
 
____________________________ Tel.-Nr. (freiwillige Angabe) 
 
�  Ich stimme der Einsichtnahme in meine Personalakte zu. (Sofern der Antragstel-

ler Angehöriger des öffentlichen Dienstes ist.) 
�  Ich erkläre, dass ich eine entsprechende Prüfung für den angestrebten Studien-

gang in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht endgültig nicht bestanden 
�  oder nicht bereits erfolgreich abgelegt habe  
�  und nicht bereits eine Zulassung zu einer entsprechenden Prüfung für den ange-

strebten Studiengang in der Bundesrepublik Deutschland beantragt habe. 
 
 
 
______________________________ __________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 

Eingangsstempel 
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Anlage 2 

 
 

Innenminister ium des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege 

 
 

ZEUGNIS 
 
 
 

Vor- und Familienname «Vorname» «Name» 
  
Dienstbezeichnung «D_BEZ» 

 
geboren am «GEB_DAT» in «GEB_ORT» 

 
hat am «Dat» die in der Zugangsprüfungssatzung vorgeschriebene 

 
 

Zugangsprüfung 
 
 

für den  
 
 

Studiengang „ ………………….“  
 
 
 
 

mit der Note «Note» («Punkte» Punkte) 
 
 

bestanden. 
 
 
 
 
 

Güstrow, den «Dat»   
(Ort, Datum)  Der Vorsitzende 

 Landessiegel des Prüfungsausschusses 
 


